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§ 36a MedienG Durchsetzung der
Einziehung und Beschlagnahme bei

Websites
 MedienG - Mediengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

1. (1)Wird auf Löschung der die strafbare Handlung begründenden Stellen der Website erkannt (Einziehung) oder

die Löschung der die strafbare Handlung begründenden Stellen der Website angeordnet (Beschlagnahme), so ist

der Medieninhaber aufzufordern, innerhalb einer ihm zu setzenden angemessenen Frist dem gerichtlichen

Auftrag zu entsprechen. Der Medieninhaber hat den Ankläger oder Antragsteller von der Löschung der die

strafbare Handlung begründenden Stellen der Website unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

2. (2)Wurde der gerichtlichen Aufforderung nicht fristgerecht oder nicht gehörig entsprochen, so ist auf Antrag des

Anklägers oder Antragstellers im selbstständigen Verfahren nach Anhörung des Medieninhabers diesem mit

Beschluss die Zahlung einer Geldbuße an den Ankläger oder Antragsteller aufzuerlegen. Eine Geldbuße bis zu

2 000 Euro gebührt für jeden Tag, an dem die Stellen der Website, welche die strafbare Handlung begründen,

nach Ablauf der gerichtlichen Frist weiterhin abrufbar sind. Die Höhe der Geldbuße ist nach dem Gewicht des

Strafverfahrens oder des selbstständigen Verfahrens, der Bedeutung der die strafbare Handlung begründenden

Veröffentlichung und nach den persönlichen oder wirtschaftlichen Umständen des Medieninhabers zu

bestimmen. § 20 Abs. 2 bis 4 gilt sinngemäß.
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